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Vorbemerkung: 

Der Kanton Bern ist Kooperationspartner im interkantonalen Projekt Passepartout, zu dem auch die Kantone 
BL, BS, FR, SO und VS gehören. Ziel des Projektes ist es, in diesen sechs Kantonen entlang der deutsch-
französischen Sprachgrenze, die alle Französisch als 1. Fremdsprache beibehalten, die Beschlüsse der 
EDK zum Sprachenunterricht gemeinsam umzusetzen. Die Vorverlegung von Französisch ins 3. und von 
Englisch ins 5. Schuljahr hat grosse Auswirkungen auf die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler. 
Auf der Primarstufe werden mehr Lehrpersonen gebraucht, die Fremdsprachen unterrichten, es braucht 
neue Lehr- und Lernmaterialien auf allen Stufen und es braucht neue Lehrpläne.  

Die Erziehungsdirektion will im Folgenden die Lehrpersonen im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern 
über zwei Aspekte des Projekts informieren, die sie besonders betreffen: die neue Lektionendotation für 
Französisch und Englisch sowie die Weiterbildung. 

Der Fremdsprachenunterricht wird durch die Vorverlegung um je zwei Jahre nicht nur verlängert, insbeson-
dere im Englisch wird auch die Lektionenzahl stark erhöht. Damit gleicht sich der Kanton den andern Kanto-
nen in der Deutschschweiz an und erfüllt die politischen Forderungen bezüglich einer Verstärkung des Eng-
lischunterrichts im Kanton Bern. 
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NEUE LEKTIONENDOTATION FÜR FRANZÖSISCH UND ENGLISCH 
 

1. Vergleich Berner Lehrplan 95 und neue Passepartout Lektionendotation 

Schuljahr Berner Lehrplan 95 Passepartout Lektionendotation 

 Französisch Englisch Französisch Englisch 

3 - - 3 - 

4 - - 3 - 

5 4 - 2 2 

6 4 - 2 2 

7 4 2 3 3 

8 3 (Sek) / 2 (Real) 2 3 3 

9 3 (Sek) / 2 (Real) 2 3 3 

Total 18 (Sek) / 16 (Real) 6 19 13 

Die Passepartout-Lektionendotation zur Verteilung der Lektionen auf die Fächer Französisch und Englisch 
wurde von den Erziehungsdirektoren und der Erziehungsdirektorin der Passepartout-Kantone verabschiedet. 
Sie basiert auf dem Planungsvorschlag des Deutschschweizer Lehrplans, der für die zwei obligatorischen 
Fremdsprachen ein Total von 32 Jahreswochenlektionen vorsieht, was rund 12% der Lektionenzahl sämtli-
cher Schulfächer entspricht.  

Diese Lektionendotation gilt ab 2011/12 bis zur Einführung des Deutschschweizer Lehrplans.  

 

 

2. Übergangslösung bis zur Einführung des Deutschschweizer Lehrplans (D-CH-LP) 

Die Übergangslösung, wie sie in der folgenden Tabelle dargestellt wird, gilt bis zur Einführung und Umset-
zung des Deutschschweizer Lehrplans im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern. 

Lektionen  Schuljahr Klasse 

Franz Englisch 

Kompensation Mehr-
lektionen 

Veränderungen 
Jahreslektionen 

3 3 - minus 1 Lektion NMM 2 27 → neu 29 

4 3 - minus 1 Lektion NMM 2 27 → neu 29 

5 2 2 - - unverändert 30 

ab 2011/ 
2012 bis 
zur Ein-
führung 
D-CH-LP 6 2 2 - - unverändert 30 

Anmerkungen: 

• Die Fertigstellung des Deutschschweizer Lehrplans ist bis 2012 geplant; die Einführung und Umset-
zung im Kanton Bern ist abhängig vom Erscheinen des Deutschschweizer Lehrplans.. 

• Basis für die Lektionendotation für Fremdsprachen während der Übergangszeit sind die 38 Schulwo-
chen/Jahr auf der Primarstufe. 

• Die Lehrplan- und Lehrmittelkommission wird für die Übergangszeit festlegen, in welchen Bereichen 
die Grobziele und Inhalte für NMM angepasst resp. reduziert werden können. 

• Nach Einführung des Deutschschweizer Lehrplans gilt eine neue Lektionentafel. 
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WEITERBILDUNG 

 

1. Allgemeines 

1.1 Ausgangssituation für Lehrpersonen mit Diplom Primarstufe, die auf der Primarstufe unterrichten 

Ab dem Schuljahr 2011/12 beginnt der Französischunterricht schon in der 3. Klasse und 2013/14 kommt mit 
Englisch im 5. und 6. Schuljahr eine zweite Fremdsprache hinzu. Die Grundlage für den Unterricht der bei-
den Fremdsprachen bildet eine erweiterte Didaktik; hinzu kommen neue Unterrichtsmaterialien und neue 
Fachlehrpläne. 

Wenn Lehrpersonen über ein seminaristisches Lehrerinnen- und Lehrerpatent oder ein tertiäres Diplom für 
die Primarstufe verfügen, haben sie gemäss LAG die Berechtigung, auf der Primarstufe Französisch und 
Englisch zu unterrichten. Ob eine Lehrerin oder ein Lehrer auf der Primarstufe Französisch und/oder Eng-
lisch unterrichten will, ist ein Entscheid, den sie oder er zusammen mit der Schulleitung fällt.  

Damit der Einstieg in den vorgezogenen und erneuerten Fremdsprachenunterricht einfacher gelingt, sorgt 
die Erziehungsdirektion im Rahmen von Passepartout für die geeignete Weiterbildung. Weiterbildungsange-
bote sind in den Bereichen „sprachliche Kompetenz“ und „methodisch-didaktische Kompetenz“ vorgesehen. 

Die Weiterbildung, die in der unterrichtsfreien Zeit geleistet wird, kann im Rahmen der 3% Weiterbildungs-
verpflichtung angerechnet werden. Für diejenigen Weiterbildungsteile, die während des Unterrichts stattfin-
den, werden die Stellvertretungskosten übernommen. 

 

Weiterbildung im Bereich sprachliche Kompetenzen 

Gute Sprachkompetenzen auf Seiten der Lehrpersonen sind eine wichtige Gelingensbedingung für erfolgrei-
chen Französisch- und Englischunterricht. Um Klarheit zu schaffen, was unter guten Sprachkompetenzen 
verstanden wird, bezeichnet die Erziehungsdirektion in Übereinstimmung mit den andern Passepartout-
Kantonen eine Sprachkompetenz auf dem Niveau C11 als mittelfristiges Ziel für Lehrpersonen, die auf der 
Primarstufe Fremdsprachen unterrichten.  

Die Erziehungsdirektion geht davon aus, dass Lehrpersonen mit seminaristischem Patent bei ihrem Ab-
schluss in der Regel über eine Sprachkompetenz in Französisch auf einem Niveau B2 verfügten. Für den 
Eintritt in die tertiäre Primarlehrerinnen- und Primarlehrerausbildung wird eine Matur vorausgesetzt, die sich 
in Französisch ebenfalls am Niveau B2 orientiert. Im Gegensatz zu Französisch war Englisch in der früheren 
seminaristischen Ausbildung nur ein Pflichtwahlfach und ist auch heute in der tertiären Primarlehrerinnen- 
und Primarlehrerausbildung ein freiwilliges Angebot. Es kann davon ausgegangen werden, dass diejenigen, 
die im Seminar Englisch belegten oder eine Matur mit Englisch haben, ebenfalls über eine Sprachkompetenz 
auf einem Niveau B2 verfügen. 

Mit Hilfe des Europäischen Sprachenportfolios und einer Fremdeinschätzung mittels eines computergestütz-
ten Einstufungstests bei verschiedenen Sprachschulen kann die persönliche Sprachkompetenz festgestellt 
werden. Auf der Internetseite der Erziehungsdirektion zum Projekt Fremdsprachen wird eine separate Infor-
mation zu Möglichkeiten von computergestützten Einstufungstests aufgeschaltet.  

Falls Lehrpersonen ihre Sprachkompetenzen tiefer als ein B2 einschätzen, empfiehlt die Erziehungsdirekti-
on, einen Sprachkurs zu besuchen und diesen mit einem Diplom abzuschliessen. Für den Besuch eines Dip-

                                                      

1 zur Orientierung s. Globalbeschrieb der verschiedenen Kompetenzen und Kompetenzniveaus im Anhang (Raster zur 

Selbsteinschätzung) 
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lomsprachkurses, der mit einem international anerkannten Zertifikat B2 abschliesst, wird ein finanzieller Bei-
trag an die Kurskosten und die Prüfungsgebühren ausgerichtet.  

Für den Schritt vom Kompetenzniveau B2 zu C1 gibt es zwei Möglichkeiten:  

Eine erste Möglichkeit besteht darin, einen berufsspezifischen Sprachkurs, der von den Pädagogischen 
Hochschulen der Passepartout-Kantone entwickelt und am Institut für Weiterbildung ab 2010 angeboten 
wird, zu besuchen. Es ist ein Sprachkurs, der speziell für Lehrpersonen konzipiert wird und praxisnah dieje-
nigen sprachlichen Kompetenzen vermittelt, die für das Unterrichten von Fremdsprachen notwendig sind, 
z.B. den Erwerb des für das Unterrichten spezifischen Wortschatzes oder die Kompetenz, den Unterricht in 
der Zielsprache organisieren und durchführen sowie Geschichten erzählen zu können. Das Schwergewicht 
liegt beim berufsspezifischen Sprachkurs auf dem Hörverstehen und Sprechen. Der berufsspezifische 
Sprachkurs ist für Lehrpersonen kostenlos; er führt von einem Niveau B2 zu einem C1. Dieses berufsspezifi-
sche Niveau C1 wird in den Passepartout-Kantonen, nicht aber international anerkannt.  

Oder man wählt die Möglichkeit, ein international anerkanntes Zertifikat C1 mit allenfalls vorausgehendem 
Diplomsprachkurs oder Sprachaufenthalt zu erwerben. Auch hierfür steht ein finanzieller Beitrag an den 
Sprachkurs, der mit einem international anerkannten Diplom abgeschlossen wird, zur Verfügung, vorausge-
setzt dieser Betrag wurde nicht schon für den Erwerb des B2-Zertifikats bezogen. 

Die Weiterbildung im Bereich Sprachkompetenz ist grundsätzlich freiwillig und basiert auf einer Selbstein-
schätzung. Wir empfehlen dringend, die Selbsteinschätzung mit Hilfe einer Fremdeinschätzung (Einstufungs-
test bei einer Sprachschule oder im Internet) zu validieren. Weiterbildungsaktivitäten im Bereich Sprachkom-
petenz finden in der unterrichtsfreien Zeit statt. Wer finanzielle Beiträge beansprucht, muss Auflagen erfül-
len. Um einen Rückerstattungsbeitrag an einen Sprachzertifikatskurs zu erhalten, muss ein international an-
erkanntes Zertifikat auf dem Niveau B2 oder höher erworben, und für die Teilnahme an einem berufsspezifi-
schen Sprachkurs muss eine Sprachkompetenz auf einem Niveau B2 nachgewiesen werden. 

 

Weiterbildung im Bereich methodisch-didaktische Kompetenzen 

Die methodisch-didaktische Weiterbildung ist für alle Lehrpersonen, die neu oder weiterhin Französisch 
und/oder Englisch unterrichten werden, obligatorisch. Einzelne Teile der Weiterbildungsveranstaltungen fin-
den in den Fremdsprachen statt. Deshalb wird eine Sprachkompetenz auf dem Niveau B2 vorausgesetzt, 
damit die Weiterbildung mit Gewinn genutzt werden kann, 

 

1.2 Ausgangssituation für Lehrpersonen, die auf der Sekundarstufe I unterrichten 

Lehrpersonen, die Französisch oder Englisch studiert und ein Sekundarlehrerinnen- und Sekundarlehrerpa-
tent SLA, Diplom LLB resp. PH oder Fachdiplom haben, verfügen in der Regel über eine Sprachkompetenz 
auf einem Niveau C2.  

Lehrpersonen mit seminaristischem Patent, die auf der Sekundarstufe I unterrichten und ihre Sprachkompe-
tenz tiefer einschätzen, haben dieselben Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Sprachkompetenz wie 
Lehrpersonen auf der Primarstufe.  

Die methodisch-didaktische Weiterbildung ist für alle Lehrpersonen, die Französisch und/oder Englisch auf 
der Sekundarstufe I unterrichten, obligatorisch.
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2. Übersicht Weiterbildung Sprachkompetenz für Lehrpersonen mit Diplom Primarstufe2  

GRUNDSATZ: ► freiwillig und in der unterrichtsfreien Zeit (anrechenbar an 3% WB-Verpflichtung) 

                        ► Selbsteinschätzung der Sprachkompetenz sowie Fremdeinschätzung mittels computergestütztem Einstufungstest 

 

Ziel Kompetenzen Wege zur Zielerreichung Details finanzielle Beiträge Kanton 

Sprachkurs oder Sprach-
aufenthalt  

ohne international anerkanntes Diplom Niveau B2 kein finanzieller Beitrag Niveau B1 Selbstein-
schätzung/ Einstu-
fungstest Sprachkurs oder Sprach-

aufenthalt mit international 
anerkanntem Diplom Ni-
veau B2  

Nachweis Kurskosten plus Diplom  

• DELF B2 (Diplôme d’Etudes de langue fran-
çaise) resp. 

• FCE (= First Certificate in English, B2) 

Kostenbeitrag an Sprachkurs oder -aufenthalt 
mit Beleg: CHF 1'200.- 

Kostenbeitrag an Prüfungsgebühren: CHF 
300.- 

Kurzfristig: 

Sprach-
kompetenz 
Niveau B2 

(Vorausset-
zung für me-
thodisch-
didaktische 
WB) 

Niveau B2 Selbst-
einschätzung/ Ein-
stufungstest 

keine WB notwendig falls Nachweis mittels eines international aner-
kannten Diploms (nicht älter als 2005) 

Kostenbeitrag an Prüfungsgebühren: CHF 
300.- 

Sprachkurs oder Sprach-
aufenthalt 

ohne international anerkanntes Diplom Niveau C1   kein finanzieller Beitrag Niveau B2 Selbstein-
schätzung/ Einstu-
fungstest Sprachkurs oder Sprach-

aufenthalt mit international 
anerkanntem Diplom Ni-
veau C1 

Nachweis Kurskosten plus Diplom 

• DALF C1 (Diplôme approfondi de langue fran-
çaise)  

• CAE (Certificate in Advanced English, C1) 

Falls vorher kein finanzieller Beitrag bezogen 
wurde: 

Kostenbeitrag CHF 1'200.- sowie CHF 300.-
Kostenbeitrag an Prüfungsgebühren 

Niveau B2 mit 
Nachweis (Zertifikat 
oder Einstufungstest) 

berufsspezifischer 
Sprachkurs 

führt von Niveau B2 zu C1, Anerkennung nur in 
Passepartout-Kantonen 

kostenloser Weiterbildungskurs am Institut 
für Weiterbildung PH Bern 

Mittelfristig 
(bis spätes-
tens 
2016/17): 

Sprach-
kompetenz 
Niveau C1 

Niveau C1 oder C2 
Selbsteinschätzung/ 
Einstufungstest 

keine WB notwendig falls Nachweis mittels eines international aner-
kannten Diploms (nicht älter als 2005) 

Kostenbeitrag an Prüfungsgebühren: CHF 
300.- 

2 sem. Primarlehrerpatent (1.-9. Kl.); Diplom LLB/KGU (-2 plus 2); Diplom LLB OP (3.-6. Kl.); Diplom PH (1.-6. Kl.); sem. KG-Patent plus Zusatzausbildung LLB für Prim   
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3. Übersicht Weiterbildung methodisch-didaktische Kompetenzen 

► Obligatorisch für alle Lehrpersonen auf der Primar- und Sekundarstufe I, die Französisch und/oder Englisch unterrichten 

► Rund die Hälfte der methodisch-didaktischen Weiterbildung findet in der unterrichtsfreien Zeit statt (anrechenbar an 3% WB-Verpflichtung) 

 

Inhalte  Details Umfang zeitliche Organisation Durchführung / Leistungen 

Modul 1: Didaktik der Mehrsprachigkeit für beide Fremdsprachen 4 Tage à 6 h 

Modul 2a: Sprachspezifisches Modul 
Französisch 

Einführung in die neuen Unterrichtsmateria-
lien, den neuen Fachlehrplan; Fachdidaktik 

4 Tage à 6 h 

Modul 2b: Sprachspezifisches Modul 
Englisch 

Einführung in die neuen Unterrichtsmateria-
lien, den neuen Fachlehrplan; Fachdidaktik 

4 Tage à 6 h 

Modul 3: Unterrichtsbegleitung und Pra-
xisreflexion 

für beide Fremdsprachen 4 Tage à 6 h 

Modul 1 und 2:  

VOR Aufnahme der Unter-
richtstätigkeit mit den neu-
en Unterrichtsmaterialien. 
Dauer: ca. 1 Jahr 

Modul 3 bis und mit Unter-
richtstätigkeit  

regionale Durchführung durch 
Institut für Weiterbildung PH BE  

Qualifiziertes Kurskader 

Keine Kosten für Kursteilneh-
mende  

Übernahme der effektiven Stell-
vertretungskosten 

 

 

4. Übersicht über zeitliche Grobplanung der methodisch-didaktischen Weiterbildung 

Wann? Was? Wofür? Unterricht ab wann? 

August 2009 Anmeldung für WB ab 2009  Französisch im 3. Schuljahr  ab August 2011 

ab Herbst 2009 Beginn Weiterbildung vor allem Französisch im 3. und 4. Schuljahr ab August 2011 Franz im 3. Schuljahr 

ab Herbst 2010 Beginn Weiterbildung vor allem Französisch im 3. und 4. Schuljahr ab August 2011 und 2012 Franz im 3. Schuljahr 

ab Herbst 2011 Beginn Weiterbildung Französisch und/oder Englisch im 5. und 6. Schuljahr  ab August 2013 und 2014 

ab Herbst 2012 Beginn Weiterbildung Französisch und/oder Englisch im 5. und 6. Schuljahr ab August 2014 und 2015 

ab Herbst 2014 Beginn Weiterbildung Französisch und/oder Englisch auf Sekundarstufe I ab August 2015 

ab Herbst 2015 Beginn Weiterbildung Französisch und/oder Englisch auf Sekundarstufe I ab August 2016 
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